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Satz 1 3. SARS-CoV-2-EindV grundsätzlich bereits kraft Gesetzes nicht stattfinden dür

fen und nur im Einzelfall behördlich nach einer individuellen Verhältnismäßigkeitsprüfung 
zugelassen werden können, die Durchführung der vom Antragsteller geplanten Ver

sammlung unter Anordnung der sofortigen Vollziehung verboten hat. Ein ausschließlich 

auf die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des vom Antragsteller hiergegen

erhobenen Widerspruchs gerichteter Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO würde dem 
Antragsteller nicht zu seinem Rechtsschutzziel verhelfen. Ohne den Erfolg eines zu. 
gleich nach § 123 Abs. 1 VwGO erhobenen Antrags auf Erlass einer einstweiligen An
ordnung könnte er aufgrund des nach § 1 Abs. 1 Satz 1 3. SARS-CoV-2-EindV beste
henden gesetzlichen Verbotes die geplante Versammlung gleichwohl nicht durchführen. 
Beide Anträge sind somit prozessual notwendig zur Verfolgung eines einheitlichen 
Rechtsschutzbegehrens, weshalb der Senat nicht für jeden Antrag einen gesonderten
Streitwert annimmt. FOr eine Halbierung des folglich für die Hauptsache maßgeblichen 
Auffangstreitwerts besteht im Verfahren des ·vorläufigen Rechtsschutzes in Anlehnung 
an Ziffer 1.5 Satz 2 des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (NVwZ
Beil. 2013, 58 ff.) keine Veranlassung, da der Antragsteller „ wie dargestellt- eine Vor
wegnahme der Hauptsache begehrt. 

4. Dieser Beschluss ist u n a n f e c h t b a r
Satz 5 GKG i.V.m. § 66 Abs. 3 Sa�G).

(§ 152 Abs. 1 VwGO, § 68 Abs. 1
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